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Bitte austauschen                ANLAGE 2 

SYNOPSE  
- geänderte Textpassagen der Geschäftsordnung des Gemeinderates - 

                                        
 

Fassung vom 25. April 2017 
 

Neufassung 
geänderte bzw. neu gefasste Passagen 

 

 
Anmerkungen 

 
§ 5 

Tagesordnung 
 
(1) Der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin setzt die 

Tagesordnung für die Sitzungen des Gemeinderats fest. Die für 
die Verhandlung erforderlichen Unterlagen sind beizufügen, 
soweit nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen 
Einzelner entgegenstehen. Die Tagesordnung muss alle für die 
Verhandlungen vorgesehenen Gegenstände enthalten, wobei die 
öffentlich und nichtöffentlich zu  behandelnden Gegenstände zu 
unterscheiden sind. Die Einladung mit Tagesordnung und 
Unterlagen erfolgt grundsätzlich schriftlich. Sie kann, wenn der 
Stadtrat oder die Stadträtin sich schriftlich damit einverstanden 
erklärt, auch elektronisch erfolgen. Unabhängig davon werden 
alle Unterlagen für die Mitglieder des Gemeinderats im 
Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt. 

 
§ 5 

Tagesordnung 
 
(1) Der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin setzt die 

Tagesordnung für die Sitzungen des Gemeinderats fest. Die für 
die Verhandlung erforderlichen Unterlagen sind beizufügen, 
soweit nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen 
Einzelner entgegenstehen. Die Tagesordnung muss alle für die 
Verhandlungen vorgesehenen Gegenstände enthalten, wobei die 
öffentlich und nichtöffentlich zu behandelnden Gegenstände zu 
unterscheiden sind. Die Einladung mit Tagesordnung und 
Unterlagen erfolgt grundsätzlich elektronisch. Unabhängig davon 
werden alle Unterlagen für die Mitglieder des Gemeinderats im 
Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klarstellung hinsichtlich der 
elektronischen Einladung; 
Anpassung der Regelung 
entsprechend der Praxis (sh. § 
34 Abs. 1 Satz 1 GemO) 
 
 
 

 
§ 8 

Redeordnung 
 
(7) Die Redezeit je Redner oder Rednerin beträgt in einer 

Sachdebatte grundsätzlich längstens fünf Minuten und 10 
Minuten bei Themen, die vorab im Ältestenrat vereinbart und 
jeweils vom Gemeinderat beschlossen werden. Sie beträgt in 
einer Geschäftsordnungsdebatte drei Minuten. Der Gemeinderat 

 
§ 8 

Redeordnung 
 
(7) Die Redezeit je Redner oder Rednerin und Redebeitrag beträgt 

drei Minuten. Sie kann verlängert werden, wenn dies im 
Ältestenrat vereinbart wurde. Der Gemeinderat kann im Einzelfall 
vor Eintritt in die Beratung eines Tagesordnungspunktes andere 
Redezeiten für die Fraktionen und fraktionslosen Mitglieder des 
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kann im Einzelfall vor Eintritt in die Beratung eines 
Tagesordnungspunktes andere Redezeiten für die Fraktionen und 
fraktionslosen Mitglieder des Gemeinderates im Verhältnis ihrer 
Stärke gemäß § 2 Abs. 2 festlegen. Für die Aussprache über den 
Haushalt sind gesonderte Redezeiten zu beschließen.  

 

Gemeinderates auch im Verhältnis ihrer Stärke gemäß § 2 Abs. 2 
festlegen. Für die Aussprache über den Haushalt sind gesonderte 
Redezeiten zu beschließen. 

 
 

Klarstellung 
 
 

 
§ 9 

Sachanträge 
 
 Anträge zu einem Verhandlungsgegenstand (Sachanträge) können 

gestellt werden, solange die Beratung über ihn nicht geschlossen 
ist. Sie sind so zu formulieren, dass über sie abgestimmt werden 
kann. Auf Verlangen sind sie dem oder der Vorsitzenden 
schriftlich einzureichen. 

 
 

 
§ 9 

Sachanträge 
 
(1) Anträge zu einem Verhandlungsgegenstand (Sachanträge) können 

gestellt werden, solange die Beratung über ihn nicht geschlossen 
ist. Sie sind so zu formulieren, dass über sie abgestimmt werden 
kann. Auf Verlangen sind sie dem oder der Vorsitzenden 
schriftlich einzureichen. 

 
(2) Anträge nach § 34 Abs. 1 S. 4 der Gemeindeordnung für Baden-

Württemberg werden ohne Stellungnahme der Verwaltung auf 
die Tagesordnung spätestens der übernächsten Sitzung des 
Gemeinderats gesetzt. Eine Aussprache zu Anträgen nach Satz 1 
findet in der Regel zunächst nicht statt, sondern der oder die 
Vorsitzende weist die Angelegenheit den Ausschüssen innerhalb 
ihres Aufgabengebietes zur Vorberatung zu. Auf der 
Tagesordnung wird vermerkt, für welchen Ausschuss und zu 
welchem Datum die Behandlung der Angelegenheit vorgesehen 
ist und ob die Beratung im Ausschuss öffentlich oder 
nichtöffentlich erfolgt. Die Antragsteller können im Rahmen der 
Antragstellung festlegen, ob abweichend von Satz 2 eine 
mündliche Begründung ihres Antrags mit anschließender 
Aussprache stattfinden soll. 
 

 
(3) Die Vorschriften des § 4 Abs. 3 S. 3 der Hauptsatzung sowie des § 

21 Abs. 3 S. 3 dieser Geschäftsordnung bleiben unberührt. 
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§ 11 

Anträge mit finanzieller Auswirkung 
 
(1) Beschlüsse über Aufwendungen und Auszahlungen, die im 

Haushaltsplan nicht eingestellt sind oder seine Ansätze 
überschreiten, können nur gefasst werden, wenn gleichzeitig die 
zu ihrer Deckung erforderlichen Mittel bereitgestellt werden. 

 

 
§ 11 

Anträge mit finanzieller Auswirkung 
 
(1) Beschlüsse über Aufwendungen und Auszahlungen, die im 

Haushaltsplan nicht eingestellt sind oder seine Ansätze 
überschreiten, können nur gefasst werden, wenn gleichzeitig die 
zu ihrer Deckung erforderlichen Mittel bereitgestellt werden. Ist 
dies nicht der Fall, werden die Anträge zur Behandlung im 
Rahmen der nächsten Haushaltsberatungen vorgemerkt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ergebnis des Gesprächs mit 
den Fraktionsvorsitzenden am 
30.06.2020. 
 

 
§ 21 

Beratende Ausschüsse 
 
(3) Die Angelegenheiten, deren Entscheidung dem Gemeinderat 

vorbehalten sind, sollen den Ausschüssen innerhalb ihres 
Aufgabengebietes zur Vorberatung zugewiesen werden. 
Vorberatungen finden in der Regel nichtöffentlich statt. Anträge, 
die nicht vorberaten worden sind, müssen auf Antrag des 
Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin, einer 
Fraktion oder eines Sechstels aller Stadträte und Stadträtinnen 
des Gemeinderats dem zuständigen Ausschuss zur Vorberatung 
überwiesen werden. 

 
 

 
§ 21 

Beratende Ausschüsse 
 
(3) Die Angelegenheiten, deren Entscheidung dem Gemeinderat 

vorbehalten sind, sollen den Ausschüssen innerhalb ihres 
Aufgabengebietes zur Vorberatung zugewiesen werden. 
Vorberatungen können öffentlich stattfinden. Dies entscheidet 
der oder die Vorsitzende bei Einberufung der Sitzung. Bei der 
Vorberatung von Anträgen nach § 34 Abs. 1 S. 4 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sollen die von den 
Antragsstellenden diesbezüglich gemachten Vorschläge zur 
Öffentlichkeit beziehungsweise Nichtöffentlichkeit der 
Vorberatung berücksichtigt werden. Anträge, die nicht 
vorberaten worden sind, müssen auf Antrag des 
Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin, einer 
Fraktion oder eines Sechstels aller Stadträte und Stadträtinnen 
des Gemeinderats dem zuständigen Ausschuss zur Vorberatung 
überwiesen werden. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gleichlautend mit Vorschlag 
zur Neufassung des  
§ 4 Abs. 3 Satz 2+3 der 
Hauptsatzung 
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§ 23 

Schlussbestimmungen 
 

Diese Geschäftsordnung tritt am 01.11.2020 in Kraft. Die 
Geschäftsordnung vom 25. April 2017 tritt gleichzeitig außer Kraft. 
 

 

 


